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PROTOKOLL

über  den  öffentlichen  Teil  der

Sitzung  des  Gemeinderates  der  Marktgemeinde
Furth  bei  Göttweig

am Montag,  22. Mai  2023  im Gemeindeamt  der  Marktgemeinde  Furth  bei
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Il
Datum

22.05.2023

Betreff

Protokoll  über  die  Gemeinderatssitzung  vom  22.05.2023  - öffentlicher  Teil

Beginn:  19:30  Uhr

Anwesend:

Name

Bgm.  Gudrun  Berger

Vbgm.  Kurt  Farasin

GGR  Josef  Dürauer

GGR  Heidemarie  Kroker

GGR  Michaela  Mayer

GGR  Markus  Tacho

GR  Karl  Bruckner

GR  Reinhard  Geitzenauer

GR  Marlies  Hanke

GR  Elisabeth  Köck

GR  Angelika  Koller

Ende:  22:50  Uhr
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GR  Martin  Menhart

GR  Erwin  Pasrucker

GR  Engelbert  Reither
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GR  Gerhild  Schabasser

GR  Jakob  Schabasser

GRCINE

GRüNE

IX

GR  Erich  Scharf

GR  Franz  Schatzl

GR  Walter  Scheibenpflug

GR  Thomas  Schmölz

GR  Lorenz  Strohmayer

SPö

SPö

FPö

öVP

öVP

[X

a

[X

[X

[X

a

Internet:  www.furth.gv.at

ü

Schriftführer:  Josef  Jamöck

Zuhörer:  2 Zuhörer

Vor  Beginn  der  Sitzung  werden  folgende  Dringlichkeitsanträge  eingebracht

1.  Bgm.  Gudrun  Berger  -  Darlehen  D2-Wasser1  1 Nr. 0466-204803  -  Ablauf

Zinsbindung  -  Annahme  Angebot  Zinsbindung

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

Bürgermeisterin  Berger  gibt  bekannt,  dass  der  DringIichkeitsantrag  Nr. 1 in die

Tagesordnung  des Gemeinderates  als  Tagesordnungspunkt  03 eingereiht  wird.

Bürgermeisterin  Mag.  Gudrun  Berger  begrüßt  die anwesenden  Mitglieder  des

Gemeindevorstandes,  stellt  die ordnungsgemäße  Ladung  sowie  die Beschlussfähigkeit  fest,

eröffnet  die Sitzung  des  Gemeindevorstandes  und  gibt  folgende  Tagesordnung  bekannt:

Tagesordnung  und  Verlauf  der  Sitzung

1.  Entscheidung  über  Einwendungen  gegen  die Verhandlungsschrift  der  Sitzung  des

Gemeinderats  vom  14. März  2023

2.  1. Nachtragsvoranschlag  2023
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Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 I E-Mail: gemeinde@furth.at ii  lnternet: www.furth.gv.at

3. Darlehen  D2-Wasser1  1 Nr. 0466-204803  -  Ablauf  Zinsbindung  -  Annahme  Angebot

Zinsbindung

4. Infrastruktur  -  FTTH  Ausbau  Furth  - Grundsatzbeschluss

5. Grundsatzbeschluss  Verkehrsmaßnahmen

6. Grundsatzbeschluss  Radwegrampe  B37

7. Palter  Becher  -  Leihvertrag  mit  FWF  - Beschluss

8. Netz  NÖ Dienstbarkeitsvertrag  Gas  Hochdruckleitung  Palt  - Beschluss

9. Energiegemeinschaft  Wachau  - Grundsatzbeschluss

10.  Energieliefervertrag  GAS  - Neuabschluss

41.  Förderrichtlinie  Sonnenenergie  Änderung  - Beschluss

12.  Verein,,FahrFurth"-AnsuchenumfinanzieIleUnterstützung-Beschluss

13.  Gemeindeamt  Heizkesseltausch  - Auftragsvergabe

14.  SchwelIenwerteverordnung  -  Resolution  - Beschluss

15.  Grenzvermessung  Bahnhofstraße  § 15 LiegTeil  - Beschluss

16.  Grenzvermessung  G.Z.  12139-2022  Vermessung  Thurner  KG Steinaweg  § 15 LiegTeil

- Beschluss

Gemeindestraße  Hafnerstraße  -  Sondernutzungsvertrag  Leitungsverlegung

Annahme  Baumpatenschaft  - Beschluss

Gemeindezeitung  Anpassung  Inseratenpreise  - Beschluss

GemeindeveranstaItungen

Änderung  Verordnung  über  die Dienstbekleidung  und Nebengebühren

Bericht  Bürgermeisterin

Anfragen  und Berichte

Projekt  Dorfzentrum  (nicht  öffentlich)

Baulandmobilisierungsvertrag  (nicht  öffentlich)

Personalangelegenheiten  (nicht  öffentlich)

1.  Entscheidung  über  Einwendungen  gegen  die Verhandlungsschrift  der  Sitzung  des

Gemeinderats  vom  14. März  2023

Sachverhalt:  Das  Sitzungsprotokoll  wurde  rechtzeitig  an alle  namhaft  gemachten

Vertreterlnnen  der  Fraktionen  übermittelt.  Da keine  Einwände  erhoben  werden,  gilt

das  Protokoll  als genehmigt.

2.  1. NachtragsvoranschIag  2023

Sachverhalt:  Der  Voranschlag  2023  wurde  auf  Basis  des

Rechnungsabschlussergebnisses  2022  adaptiert  und ein

1. NachtragsvoranschIag  2023  erstellt.  Der  1. NachtragsvoranschIag  2023  lag in der
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
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Zeit  von 08.05.2023  bis 22.05.2023  während  der  Amtsstunden  zur  öffentlichen

Einsicht  auf. Mit Beginn  der  Auflage  wurde  jeder  im Gemeinderat  vertretenen

Fraktion  ein Exemplar  des  Entwurfes  übermittelt.  Während  der  Auflage  wurden

keine  Stellungnahmen  zum  Entwurf  des  1. NachtragsvoranschIages  2023

eingebracht.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den

vorliegenden  1. NachtragsvoranschJag  2023  mit  mittelfristigem  Finanzplan  und

Dienstpostenplan  zu genehmigen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

3. Darlehen  D2-Wasser1  1 Nr. 0466-204803  -  Ablauf  Zinsbindung  -  Annahme  Angebot

Zinsbindung

Sachverhalt:  In der  Gemeinderatssitzung  vom  22.05.2013  wurde  für  die Errichtung

des  WVA  Hochbehälters  am Göttweigerberg  ein Darlehen  über  € 550.000,-bei  der

Hypo  NOE  mit  einer  Laufzeit  von  25 Jahren  aufgenommen.  Bis 01.06.2023  wurde

ein Fixzinssatz  abgeschlossen  und  gleichzeitig  festgelegt,  dass  nach  Ablauf  dieser

Periode  neue  Zinskonditionen  vereinbart  werden.

Mit  Schreiben  vom  04.05.2023,  eingelangt  am 10.05.2023  am Gemeindeamt  der

Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig,  ist  das  Angebot  der  Hypo  NÖ über  die

Vereinbarung  einer  neuen  Zinsvereinbarung  eingelangt.  Angeboten  wurde  eine

variable  Verzinsung  6-Monats  EURIBOR  + 0,640%  Aufschlag  (Stand  04.05.2023

4,291  %) oder  eine  Fixverzinsung  ICE  Swap  Rate  9-Jahres  Satz  + 0,840%  (Stand

04.05.2023  3,758%).

Vom  Steuerberatungsbüro  Dr. Heiss  wurde  das  Angebot  geprüft  und  die

Empfehlung  zur  Annahme  des  Angebots  über  die variable  Verzinsung  abgegeben.

Der  angebotene  Aufschlag  bei der  variablen  Verzinsung  ist im Vergleich  mit

anderen  aktuellen  DarIehensausschreibungen  sogar  als leicht  unter  dem  aktuellen

Marktniveau  (üblich  +0,68%)  zu beurteilen.  Das  Fixzinsangebot  erscheint  aktuell

nicht  attraktiv  und empfehlenswert.  Grund  dafür  ist, dass  einerseits  mittelfristig  von

einem  sinkenden  Zinsniveau  ausgegangen  wird,  von  welchem  die Gemeinde  mit

dem  aktuellen  Fixzinsangebot  für  die Restlaufzeit  nicht  profitieren  würde.  Da

ebenfalls  bei der  variablen  Zinsvariante  jederzeit  eine  Teil-  bzw.  Gesamttilgung

vorzeitig  erfolgen  kann,  besteht  jederzeit  die Möglichkeit  auf  eine  Fixverzinsung  zu

wechseln,  sofern  wieder  entsprechend  attraktive  Angebote  erzielt  werden  können.

Per  31.12.2023  waren  € 388.968,20  bei diesem  Darlehen  aushaftend.
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Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Bgm.  Mag. Berger  stellt  den Antrag  an den Gemeinderat,  das

Angebot  der  Hypo  NÖ über  eine  neue  variable  Zinsbindung  auf  Basis  des 6-

Monates  ERUIBOR  mit einem  Aufschlag  von +0,640%  anzunehmen  und mit der

Erstellung  der  entsprechenden  Vertragsergänzungen  zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich  (Enthaltung  GR Jakob  Schabasser)

Der  Antrag  gilt somit  als angenommen.

Zusatzantrag:  GGR  Mayer  stellt  den Zusatzantrag  an den Gemeinderat,  dass  für

das ggst.  Darlehen  im nächsten  halben  Jahr  bis spätestens  1.12.2023

Vergleichsangebote  eingeholt  werden,  um eine  Umschuldung  zu erwägen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt somit  als angenommen.

4. Infrastruktur  -  FTTH  Ausbau  Furth  - Grundsatzbeschluss

Sachverhalt:  Bgm. Berger  berichtet  über  die weiteren  Gespräche,  die mit  Vertretern

der  NÖ GIG GmbH  stattgefunden  haben.  Aufgrund  der Preissteigerungen  hat die

Nachkalkulation  bei der NÖ GIG GmbH  das Projekt  in Furth  massiv  verzögert.

Ebenso  wurde  aufgrund  der Kostensituation  das Projektgebiet  zumindest  für  einen

4. Projektabschnitt  überarbeitet  und Teilbereiche  des Gemeindegebiets  (KG

Oberfucha,  westliche  Teile  der  KG Palt und KG Furth  im Bereich  um den Bahnhof)

ausgeklammert.

Parallel  wurden  durch  GR Schmölz  Gespräche  mit der  Firma  SpeedConnect  initiiert.

Nach  aktuellem  Stand  würde  die Fa. SpeedConnect  Austria  das gesamte

Gemeindegebiet  exkl.  der bereits  FTTH  versorgten  Gebiete  auf  eigene  Kosten  und

Vertrieb  ausbauen  und ist ebenfalls  für  verschiedene  Anbieter  offen.

Die Marktgemeinde  Furth bei Göttweig  wurde  zu einer  Präsentation  dieser  Methode

am fü.06.2023  eingeladen.

Aufgrund  der  geänderten  Bedingungen  soll der  GemeinderatsbeschIuss  vom

08.03.2022  betreffend  dem Glasfaserausbau  in Furth  bei Göttweig,  neuerlich

diskutiert  werden.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den Antrag  an den Gemeinderat,

gegenüber  der  Firma  SpeedConnect  Austria  das Interesse  am FTTH  Ausbau  zu

bekunden.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt somit  als angenommen.
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3511  Furth  bei  Göttweig
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5.  Grundsatzbeschluss  Verkehrsmaßnahmen

Internet:  www.furth.gv.at

Sachverhalt:  Im Rahmen  der  1. Sitzung  der  Arbeitsgruppe,,Verkehr"  wurde  die

Studie  zur  Erlassung  einer  Tempo  30 km/h  Zone  beraten.  Der  Arbeitsgruppenleiter

Vbgm.  Farasin  stellt  die Studie  vor  und berichtet  über  die Beratungen  der

Arbeitsgruppe,,Verkehr".  Die Bürgerinformation  soll vor  Umsetzung  der  Maßnahmen

am 13. Juni  2023  stattfinden.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,

entsprechend  der  Empfehlung  der  Arbeitsgruppe  Verkehr  den  Grundsatzbeschluss

für  die Verordnung  einer  30 km/h  Beschränkung  im gesamten  Gemeindegebiet

ausgenommen  Landesstraßen  und Hauptverkehrsachsen  entsprechend  der

Planung  der  Fa. Schneider-consult  sowie  für  ein LKW  Fahrverbot  ausgenommen

Ziel-  und  Quellverkehr  zu fassen.

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich  (GR  Dürauer,  GR Reither,  GR

Scheibenpflug)

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

6. Grundsatzbeschluss  Radwegrampe  B37

Sachverhalt:  Im März  2023  fand  auf  Initiative  der  Stadt  Krems  -  StR  Peter  Molnar  -

ein Gespräch  zum  Ausbau  der  Radwege(-rampen)  der  Brücke  B37  statt.  In

Vorgesprächen  (siehe  AV  zum  7.3.2023)  ohne  Kenntnis  der  Marktgemeinde  Furth

bei Göttweig  wurde  dieses  Projekt  seitens  der  Stadt  Krems  mit  Zuständigen  der

Straßenbauabteilung  des  Landes  NÖ initiiert  und eine  Studie  bei schneider  consult

beauftragt.  Da der  südliche  Teil  der  Brücke  bzw.  Rampen  der  Marktgemeinde  Furth

bei Göttweig  zufällt,  wurde  diese  am 22.3.2023  hinzugezogen  und eine

Projektbeteiligung  diskutiert.  Das  Angebot  der  Fa. schneider  consult  Für die

Machbarkeitsstudie  liegt  bei €10.416  brutto.  Seitens  der  Stadt  Krems  wurde  eine

Kostenbeteiligung  von 1/3  der  Gesamtkosten  für  der  Marktgemeinde  Furth

vorgeschlagen.  Der  Vorschlag  wurde  in der  Sitzung  der  AG  Verkehr  mit  allen

anwesenden  Vertretern  der  GR  Fraktionen  evaluiert  und in separaten  Gesprächen

auch  mit  den nicht  anwesenden  Fraktionen  abgestimmt.  Die AG kam  zur

Erkenntnis,  dass  der  Bau  zusätzlicher  Rampen  vom  Treppelweg  auf  die Brücke

keinen  Zusatznutzen  für  den  Alltagsradverkehr  bringt  und dem  Gemeinderat  daher

empfohlen  wird,  einer  Projektbeteiligung  nicht  zuzustimmen.

Bei einem  Folgetermin  mit  Vertreterlnnen  der  Straßenbauabteilung  des Landes  NÖ

und der  Stadt  Krems  wurden  die Ergebnisse  der  schneider  consult

Machbarkeitsstudie  präsentiert.  Die  zusätzlichen  Rampen  würden  je ca. € 1,5  Mio.

netto,  die Verbreiterung  des  westlichen  Radwegs  mit  ca. € 4,6  Mio.  netto  und die

weitere  Ertüchtigung  der  Auffahrtsrampen  mit  ca. € 0,4  Mio. netto  zu Buche

schlagen.  Der  Gesamtaufwand  würde  also  bei ca. € 8 Mio. netto  liegen.  Es wurde

weiter  festgehalten,  dass  die derzeit  stattfindende  Sanierung  der  Brücke  B37
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rechtlich  keine  Notwendigkeit  eines  RVS konformen  Ausbaus  der Radwege  auf  der
Brücke  B37 auslöst.  Die Kosten  wären  (abzüglich  etwaiger  Förderungen)  von den
Gemeinden  zu tragen.  Die Kosten-Nutzen  Relation  wird als eher  negativ
angesehen.  Die Stadt  Krems  möchte  dennoch  das Projekt  im Rahmen  der
Tourismus  Ecoplus  Förderschiene  vorantreiben.  Seitens  der  Gemeinde  Furth  wurde
aufgrund  des Ergebnisses  der  Vorgespräche  mit den GR Fraktionen  vorbehaltlich
der  Entscheidungen  des Gemeinderates  keine  Beteiligung  an dem Projekt
signalisiert.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in
nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den Antrag  an den Gemeinderat,
entsprechend  der Empfehlung  der Gemeinderatsarbeitsgruppe  Verkehr,  den
Grundsatzbeschluss  zu fassen,  dass  seitens  der Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
keine  Beteiligung  an dem Projekt  Radwegrampe  B37 erfolgt.
Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt somit  als angenommen.

7. Palter  Becher  -  Leihvertrag  mit FWF  - Beschluss

Sachverhalt:  Der Fremdenverkehrs-  und Verschönerungsverein  Furth  möchte  die
im Gemeindeeigentum  stehende  Rep!ik  des,,Palter  Bechers"  dauerhaft  im,,Wein-
Kultur-Keller"  ausstellen.  Ein entsprechender  Leihvertrag  wurde  von Vbgm.  Farasin
erstellt  und mit dem Obmann  des FWF  abgestimmt.

Hauptantrag:  Der Gemeindevorstand  stellt  den Antrag  an den Gemeinderat,  den
nachfolgenden  Leihvertrag  zu genehmigen:

41  /2014-10

LEIHVERTRAG

Name  der  Ausstellung: Dauerpräsentation  im,,Wein-KuItur-KeIIer"  des FWF

Leihdauer: 1.  Mai  2023-1.  Mai  2028

Name  und  Anschrift  des  Leihnehmers: FWF  - Fremdenverkehrs-  und  Verschönerungsverein  Furth  bei

Göttweig,  vertreten  durch  Obmann  Ing. Josef  Teufner,

Rechte Bachzeile 376, A-3511 Furth bei Göttweig;  fvvf@furth.at

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00

16:00

DO 08:ü0

Fr  ü8:00

12:00

12:00

19:00

12:00

12:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth
IBAN:  AT  48  3239  7000  0190  0083
BIC:  RLNWATWWKRE

UID  NR.  ATU  16281501

DVR:  0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3514  Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-O l Fax: +43 2732/84622-22  i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet: www.furth.gv.at

Name  und  Anschrift  des Leihgebers: Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig,  vertreten  durch

Bgm.  Gudrun  Berger,  Obere  Landstraße  65,

A-3511  Furth  bei  Göttweig

Ansprechperson  Leihgeber  Leihverkehr:  Vbgm.  Kurt  Farasin

Abholadresse  Leihgabe: Gemeindeamt,  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig,

Obere  Landstraße  65, A-3511  Furth  bei Göttweig

Rückstelladresse  Leihgabe: Gemeindeamt,  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig,

Obere  Landstraße  65, A-3511  Furth  bei Göttweig

Nennung  Leihgeber: Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

Zusatzvereinbarung: Allfällige  Verlängerung  des Objektes  per  Ansuchen:

spätestens  mit  1. jänner  2028

lEIHGABEN

Leihgabe:  Objekt  "Palter  Becher"  (Nachbildung:  Gesamthöhe  169  mm,  Kelchhöhe  73 mm,  Durchmesser

Kelch  69 mm,  Durchmesser  Fuß 71 mm).  Das Original  Trinkgefäß  aus dem  16.  Jh. war  eine

Silbertreibarbeit,  vergoldet  und Zeichen  eines  besonderen  Wohlstandes  der,,Paltner  Hauerzeche"  und

wurde  für  einen  ehrenvollen  Umtrunk  u. a. bei der  Aufnahme  eines  neuen  Mitgliedes  verwendet.  Der

Palter  Becher  ist auch  das Vereinssymbol  von,,Vinum  Circa  Montem",  einer  Markengemeinschaft  von  ca.

40  Winzern  rund  um  den  Göttweig  Berg.

Der  Leihnehmer  trägt  die mit  der  Ausleihe  für  die Ausstellung  verbundenen  Kosten  und  verpflichtet  sich,

die Leihgabe  mit  aller  konservatorisch  gebotenen  Sorgfalt  zu behandeln.

Der  Leihgeber  leistet  Gewähr,  dass das Leihobjekt  frei  von  Rechten  Dritter  welcher  Art  auch  immer  ist.

Darüber  hinaus  hält  der  Leihnehmer  die  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  für  allfällige  von  dritten

Personen  direkt  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  gegenüber  geltend  gemachten  Ansprüchen

vollkommen  schad-  und  klaglos.

VERSICHERUNG

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  09:00

16:00

[)o  08:00

Fr  08:00

i2:C)0

i2:00

19:00

12:00

12:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems Bankstelle Furth
IBAN: AT 48 3239 7000 fü 90 0083
BIC: RLNWATWWKRE
ulD NR. ATU 162815C11
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0  i Fax: +43 2732/84622-22  i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet: www.furth.gv.at

Der  Leihnehmer,  Fremdenverkehrs-  und  Verschönerungsverein  Furth  bei Göttweig  (FWF)  ist verpflichtet,

die Leihgaben,,von  Nagel  zu Nagel"  sowie  für  die Ausstellungsdauer,  d.h.  die Präsentation  und  Lagerung

in den  Räumlichkeiten  der  Ausstellung  zu versichern.  Die Exponate  sind  vom  Leihnehmer  gegen  jedwede

Art  und  Beschädigung  versichert,  sofern  es sich hierbei  nicht  um Schäden  handelt,  die auch  ohne

Durchführung  des Leihvertrages  entstanden  wären,  und  zwarfür  die Zeit  ab Übernahme  der  Leihgabe

vom  Leihgeber  bis zum  Zeitpunkt  der  Rückgabe  an den  Leihgeber.  Der  Schadenersatz  ist mit  der  Höhe  des

Versicherungswertes  begrenzt.

Der  Versicherungswert  der  Originalkopie  "Palter  Becher"  wird  mit  Euro  1.OOO,-  festgelegt.

TRANSPORT

Der Fremdenverkehrs-  und Verschönerungsverein  Furth bei GöttweiB (FWF) organisiert  den An- und

Rücktransport  der  Leihgaben  auf  seine  Kosten.

ABBILDUNGEN

Der  Leihgeber  überträgt  dem  Leihnehmer  kostenfrei  für  alle  Abbildungen  seiner  Leihgaben  das örtlich,

zeitlich  und  inhaltlich  uneingeschränkte  Werknutzungsrecht  auf  alle  heute  und  zukünftig  bekannten

Nutzungsarten,  insbesondere  für  sämtliche  aussteIlungsbezogenen  Verwertungsarten  wie  das

Ausstellungsmarketing  (Einladung,  Plakat,  Presse/Medien,  Website,  Social  Media,  Media  Guide,

Newsletter,  Anzeigen  etc.),  die Kulturvermittlung  sowie  sämtliche  zur  Ausstellung  erscheinenden

Publikationen  (AussteIlungskataIog,  VermittIungsbroschüre  etc.)  als Ausstellungs-  und  Verlagsausgabe  für

aHe Auflagen  ohne  StückzahIbegrenzung.  Bei sämtlichen  Verwertungen  muss  der; Leihgeber  genannt

werden.

Der  Leihgeber  erteilt  dem  Leihnehmer  das Wiedergaberecht  der  Leihgaben  in sämtlichen  Medien  (Film,

Fernsehen,  Youtube,  etc.).  Der  Leihgeber  ist damit  einverstanden,  dass in der  Ausstellung  das

Fotografieren  und  Filmen  seiner  Leihgaben  ohne  Blitzlicht,  Stativ  und  Selfie-Stange  für  private  Zwecke  und

sämtliche  aussteIIungsbezogenen  Verwertungsarten  erlaubt  ist.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Der  Fremdenverkehrs-  und  Verschönerungsverein  Furth  bei Göttweig  (FWF)  verarbeitet  die Daten  des

Leihgebers  u.a. soweit  diese  zur  Erfüllung  des Vertrages  erforderlich  bzw.  zur  Erfüllung  gesetzlicher

Verpflichtungen  (z.B. Aufbewahrungsfristen  in steuerlicher  Hinsicht)  sind.  Die Daten  werden  an etwaige

Dritte  im Rahmen  der  Vertragserfüllung  (z.B. Transportfirma,  Restauratoren,  Arthandling  etc.)

weitergegeben.  Eine  Weitergabe  an Dritte  zu deren  eigenen  Zwecken  erfolgt  nicht.

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:00  -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  08: €)0  -

SONST1GE  VEREINBARUNGEN

i Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT  48  3239  7000  0190  0083

BIC:  RLNWATWWKRE

UID  NR.  ATU  16281501

12:00

i2:00

19:00

12:00

12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere Landstraße 65, 3511 Furth bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0  i Fax: +43 2732/84622-22  i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet: www.furth.gv.at

Der  Leihgeber  erhält  vom  Leihnehmer  drei  kostenlose  Exemplare  der  allfällig  zur  Ausstellung

erscheinenden  Publikation.

Änderungen  oder  Ergänzungen  dieser  Vereinbarung  bedürfen  der  Schriftform.  Dies  gilt  auch  für  das

Abgehen  vom  Schriftformerfordernis.

Sollte  eine  Bestimmung  dieses  Vertrages  ganz oder  teilweise  unwirksam  oder  undurchführbar  sein  oder

werden,  berührt  dies  nicht  die Wirksamkeit  oder  Durchführbarkeit  der  übrigen  Bestimmungen.  Die

unwirksame  oder  undurchführbare  Bestimmung  wird  durch  eine  wirksame  oder  durchführbare

Bestimmung  ersetzt,  die  in ihrem  wirtschaftlichen  Gehalt  der  unwirksamen  oder  undurchführbaren

Bestimmung  möglichst  nahekommt,  dasselbe  gilt  entsprechend  für  Lücken  in dieser  Vereinbarung.

Ausschließlicher  Gerichtsstand  ist Krems  an der  Donau  und  im Streitfall  gilt  die deutschsprachige  Fassung

des Vertrages.  Es ist ausschließlich  das Recht  der  Republik  Österreich  anwendbar.

Für den  Leihnehmer

Furth  bei Göttweig,  am

Für den  Leihgeber

Furth  bei Göttweig,  am

Obmann  Ing. Josef  Teufner

Fremdenverkehrs-  und  Verschönerungsverein

Furth  bei Göttweig  (FWF)

Bgm.  Gudrun  Berger

Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

GGR  Kroker  ver1ässt  um  20:55  Uhr  die  Sitzung

8.  Netz  NÖ  Dienstbarkeitsvertrag  Gas  Hochdruckleitung  Palt  - Beschluss

Sachverhalt:  Aufgrund  der  mangelnden  Tragfähigkeit  des  untergrundes  durch

Wassereintritt  musste  das  geplante  Gasschieberhaus  örtlich  verlegt  werden.

Demensprechend  müssen  auch  die  Leitungsführungen  abgeändert  werden.  Ein

entsprechender  Dienstbarkeitsvertrag  für  die  geänderte  Trassierung  auf

öffentlichem  Gut  der  Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig  wurde  von  der  NetzNÖ

GmbH  übermittelt.

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an  den  Gemeinderat,  den

nachfolgenden  Dienstbarkeitsvertrag  zu genehmigen:

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:00  -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -

i2:00

12:00

19:00

12:00

12:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems Bankstelle Furth
IBAN: AT 48 3239 7000 0190 ü083
BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATu 162815fü
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511 Furth bei Göttweig
Telefon:  +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

V2023r/0  1{X3
Anlage.

VLWest/Theiß,  Ncuverlegung

Die  n st  b a r k e its  v e rtr  a g

Marktgemeinde  Furth  bs!  Ga"ttwe:g  (Öffentliches  Gut);  Antei1  1/1
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dui':li  die liipr.:u  füstelltm  Petxoren  zu bietteteri,  uber dasselbe  (diüselban)  [:iaustcfüg  u-ic  Bai.igcräte  .:in- i.iiiil

a) den Bestaric ul1d dl.:-l'l BelrncLi dsi (.lsnrimitt'n  1"1n4  !.dmt  tillen Arbeiten Urd 'v'öTk(Il'll'ungHn  In derrl Ln::l:ar
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lage  zur Fülqe "ieiberi  körnws

Art  au5Z11fü"t'Br

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -
Di 09:00  -

16:00  -
Do  08:00  -
Fr  08:00  -

12:00
12:00
19:00
12:00
12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere Landstraße 65, 3511 Furth bei Gö%eig

Telefon: +43 2732/84622-O l Fax: +43 2732/84622-22  l E-Mail: gemeinde@furth.at Internet: www.furth.gv.at

3. a) /1I'- Hlnn'iali(li' Erirsch.'dii)ong fkJr r]lP füitrllurnUng dleEer tiin(llic"ieri Rl'i(l1lH lieit  dic Slatz I"l':) d'-.lTl G{untl('ll:l@n

tiin-ier  eiren  Fai.i;.r'tirilfüttaq  vor-i EUR 12,-1n  Wr:iil.iari  Eir'ü  zttcff)i  zu bezanlen

-.lprri'!i+)i:  .!al"li.inqr'r  kanücn  sieutt)ichp  Fumat-ira'niyri darstelleri

4. I':)ai'.füei l'iit'iiiasgeherid 'ietpflichtt't  afüF Nekz Nö, leden bei deri A.ifüiteri  ZLil Ei-tcrituncl. föstririfütaltirig  und

k1at11(i5 ai.-iltpi

L'.iri.:=  1i.HH;i.2 571-, :2,":-7.'g- cxauq:l\i

i'iacrifölgerri im Eigentum dbi vertfagsqügenstänclicfü:r  Afüiic1e l!l brübii:hefüch  eiri'iier1t4i'. 1A/91a€1

unl:l FI-l Ein:eifalt beksruil i:lJ geben

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:OC)

Di  09:00

18:00

Do  08:00

Fr  08:00

12:00  Bankverbindung

12:00

19:00

12:00

12:00

Raiffeisenbank  Krems Bankstelle  Furth
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-O I Fax: +43 2732/84622-22 I E-Mail: gemeinde@furth.at 1n3ernet: www.furth.gv.at
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Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Parteienverkehrszeiten:  Mo  ü8:00
Di 09:00

16:00
Do  08:00
Fr  08:00

12:00
12:00
19:00
12:CIC)
12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

Obere  Landstraße  65, 35'1 1 Furth  bei Götkweig

Telefon: +43 2732/84622-ü l Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

Internet:  www.furth.gv.at

GGR  Kroker  nimmt  ab 20:56  Uhr  wieder  an der  Sitzung  teil.

9. Energiegemeinschaft  Wachau  - Grundsatzbeschluss

Sachverhalt:  Im Februar  2023  wurden  bzgl.  der  Energiegenossenschaft  Wachau

Infoveranstaltungen  abgehalten.  Im Zuge  der  Ankündigung  dieser  Veranstaltungen

wurde  von der  Welterbemanagerin  um Berücksichtigung  in der  Tagesordnung  der

Gemeinderäte  ersucht,  um entsprechende  Beschlüsse  fassen  zu können.  Im März

2023  wurde  nach  Beratung  im Gemeindevorstand  der  Tagesordnungspunkt

abgesetzt,  da noch  keine  beschlussreifen  Unterlagen  betreffend  der

Energiegenossenschaft  Wachau  vorlagen.  Bgm.  E3erger  berichtet  über  die

Besprechung  vom 16.05.2023  betreffend  der  EEG  Wachau.  Bei dem  Termin  wurde

eine,  aufgrund  der  bisherigen  Beratungen,  überarbeitete  Satzung  sowie  eine

Planungsrechnung  vorgelegt.  Bei dem  Termin  am 16.05.2023  lag noch  keine

Amortisationsrechnung  vor  -  welche  auch  bis dato  nicht  nachgereicht  wurde.

Weiters  ergaben  sich noch  einige  offene  Fragen  im Rahmen  der  Besprechung,

welche  teilweise  bereits  geklärt  werden  konnten.  Voraussichtlich  im Juni  2023

werden  beschlussreife  Beitrittsunterlagen  vorliegen.

Hauptantrag:  Die Bürgermeisterin  Mag.  Berger  stellt  den  Antrag  an den

Gemeinderat,  den  Grundsatzbeschluss  vom  20.10.2022  betreffend  der  Gründung

einer  eigenen  Erneuerbaren  Energiegemeinschaft  Furth  bei Göttweig  abzuändern.

Aufgrund  der  vielversprechenden  Beratungen  hinsichtlich  der  Gründung  der

Energiegemeinschaft  Wachau  soll  vorerst  von  einer  gemeindeeigenen

Energiegemeinschaft  Abstand  genommen  werden.  Gleichzeitig  soll vorbehaltlich  der

abschließenden  Ergebnisse  der  Gründungsgespräche,  dem  Beitritt  zur  EEG

Wachau  der  Vorzug  erteilt  werden.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

40. Energieliefervertrag  GAS  - Neuabschluss

Sachverhait:  Der  Fixpreisvertrag  für  die  Lieferung  von Gas  mit  der  EVN  läuft  noch

bis 31.01.2024.

Da aktuell  die  Gaspreise  wieder  auf  einem  ähnlichen  Niveau  wie  der  bisher

vereinbarte  Gaspreis  ist, wurde  mit  der  EVN  bzgl.  einem  frühzeitigen

Anschlussvertrag  gesprochen,  da davon  auszugehen  ist, dass  in der  Heizperiode,  in

welcher  spätestens  über  einen  neuen  Vertrag  zu beraten  wäre,  die Preise  wieder

ansteigen  werden.

Aktuell  wurden  mit  Stand  vom  09.05.2023  folgende  Konditionen  angeboten:

Laufzeit  Monate  Tagespreis  (Arbeitspreis)  ct/kwh  exkl.  Ust

12 Monate  8,2160

24 Monate  7,6856

Stand  16.05.2023

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  ü9:C10

i6:00

Do  08:00

Fr  08:00

i2:00

12:00

19:00

12:C10

12:00
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511  Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 l E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

Laufzeit  Monate

24 Monate
Tagespreis  (Arbeitspreis)  cUkwh exkl. Llst
7,3632

Stand  22.05.2023

Laufzeit  Monate

24 Monate

Tagespreis  (Arbeitspreis)  cUkwh exkl. Ust

7,1864

Gegenantrag:  Die Bürgermeisterin  stellt,  nach  eingehender  Beratung,  den Antrag
an den Gemeinderat  das vorliegende  Vertragsangebot  für  den Energieliefervertrag
für Gas nicht  anzunehmen  und die Entscheidung  auf  die nächste
Gemeinderatssitzung  zu vertragen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt somit  als angenommen.

Hauptantrag:  Der Gemeindevorstand  stellt  den Antrag  an den Gemeinderat,  den
EnergieIiefervertrag  für  Gas vorbehaltlich  eines  angemessen  Fixpreisniveaus  auf  24
Monate  abzuschließen.

Da der  Gegenantrag  angenommen  wurde  wird  über  den  Hauptantrag  nicht
mehr  abgestimmt.

11. Förderrichtlinie  Sonnenenergie  Änderung  - Beschluss

Sachverhalt:  Aufgrund  der  veränderten  Rahmenbedingungen,  wurde  die vom
Gemeinderat  erlassene  Richtlinie  zur Förderung  von Sonnenenergieanlagen  und
Wärmepumpen,  welche  zuletzt  im Jahr  2011 abgeändert  wurde,  vom
Energiebeauftragten  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  GR Ing. Menhart
gemeinsam  mit GR Pasrucker  und GGR  Mayer  überarbeitet.

Im Rahmen  der Erarbeitung  der Richtlinie  wurde  seitens  der Gemeindeverwaltung
angemerkt,  dass  durch  die vorgesehene  Richtlinienänderung  mit einem  wesentlich
höheren  Verwaltungsaufwand  für  die Förderabwicklung  am Gemeindeamt
gerechnet  werden  muss.  Überdies  wurde  das ursprünglich  vorgesehene
Jahresbudget  von € 3.000,-bereits  in den letzten  Jahren  auf  € 1 o.ooo, aaaa erhöht.
Dennoch  wurde  der  Budgetansatz  in den letzten  beiden  Jahren  massiv
überschritten.  Auch  im laufenden  Haushaltsjahr  wurden  von den vorgesehen
€ 10.OOO,-bereits  € 8.100,-(Stand  08.05.2023)  ausgeschöpft.

Per  22.05.2023  wurden  im Jahr  2023  € g.goo,-aus  dem Titel  der Förderung  von
Sonnenenergieanlagen  und Wärmepumpen  ausbezahlt.

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den Antrag  an den Gemeinderat,  die
Richtlinie  über  die Förderung  von SonnenenergieanIagen  und Wärmepumpen  mit
Ende  Juni 2023  aufzuheben,  da aufgrund  des Photovoltaikbooms  der bereits
erhöhte  und budgetierte  Fördertopf  der Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
ausgeschöpft  ist und aufgrund  der  aktuellen  sonstigen  Förderlandschaft  in diesen
Bereichen  eine  weitere  Erhöhung  und Förderung  durch  die Gemeinde  keinen

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -
Di  09:00  -

i6:00  -
Do  08:00  -

Fr  08:00  -

12:0ü

12:00

19:00

12:00

12:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth
IBAN:  AT  48 3239  7ü00  019ü  0083
BIC:  RLNWATWWKRE

uH)  NR.  ATU  16281501

DVR:  0062898

Seite  15  von  37



Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511 Furth bei Göttweig

TeleTon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

wesentlichen  Anreiz  für  die Errichtung  von Photovoltaikanlagen  und Wärmepumpen

darstellt.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt somit  als angenommen.

Abänderungsantrag:  Die Bürgermeisterin  Mag. Berger  stellt  den

Abänderungsantrag  zum Hauptantrag  des Gemeindevorstandes  an den

Gemeinderat,  dass  aufgrund  der  bereits  ausgeschöpften  Budgetmittel  der

Hauptantrag  dahingehend  abgeändert  werden  soll, dass  die Richtlinie  bereits  mit

Ablauf  des 31.05.2023  aufgehoben  wird und die überplanmäßigen  Ausgaben  für  die

Förderauszahlung  der bis dahin  einlangenden  Förderanträge,  bedeckt  durch  die

Mehreinnahmen  bei der  AufschIießungsabgabe,  genehmigt  werden.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt somit  als angenommen.

12. Verein,,Fahr  Furth"  -  Ansuchen  um finanzielle  Unterstützung  - Beschluss

Sachverhalt:  Der  Verein,,Fahr  Furth",  welche  einen  Fahrtendienst  im

Gemeindegebiet  anbietet,  hat mit E-Mail  vom 27.03.2023  um finanzielle

Unterstützung  durch  die Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  angesucht.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den Gemeinderat,  dem

Verein  Fahr  Furth  eine lnvestitionsförderung  in Höhe  von 50% der

Anschaffungskosten  höchstens  jedoch  € 5.000,-ohne  Bedingungen  oder

höchstens  € 1 o.ooo,-unter  der  Voraussetzung,  dass  in den Vereinsstatuten

aufgenommen  wird,  dass  das Vereinsvermögen  im Falle  der  Auflösung  des Vereins

an die Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  fällt.  Weitere  Gemeindeförderungen  für

den Verein  Fahr  Furth  werden  in den nächsten  beiden  Jahren  ausgeschlossen.

Abstimmungsergebnis:  mehrheitlich  (Enthaltung  GGR  Mayer,  GR Gerhild

Schabasser)

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

GR Menhart  verlässt  um 21:1  7 Uhr  die Sitzung

13. Gemeindeamt  Heizkesseltausch  - Auftragsvergabe

Sachverhalt:  Das Gemeindeamt  wird derzeit  durch  zwei  Gaskessel  beheizt.  Diese

sind aufgrund  des Alters  von rund 30 Jahren  am Ende  ihrer  Lebensdauer.  Der

Gemeindevorstand  hat daher  in der  Sitzung  vom  02. März  2023  die Mempör

Haustechnik  GmbH  mit der  Angebotseinholung  und Prüfung  für  die Durchführung

eines  Heizkesseltausches  und Errichtung  einer  Pelletheizung  für  das Gemeindeamt

beauftragt.  Mit Schreiben  vom 05.05.2023  ist das Ergebnis  der  Angebotseinholung

mit einer  Vergabeempfehlung  eingelangt.
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Pelletheizung  mit  Gewebetank
Firma Angebot Preis  inkl.  Ust
Menhart 13723 € 39.190,91
Engleitner 20230009 € 41 .853,89
Bayer 2599 € 43.5'11,23
Neidhart N07779/2 € 46.448,  16

Pelletheizung  mit  Schrägboden
Firma Angebot Preis  inkl..Ust
Menhart € 38.489,09
Neidhart N07779/1 € 48.259,56

Verqabeempfehlunq  Mempör:

Aus  technischer  Sicht,  ist  die Variante  mit  dem  Gewebetank  zu bevorzugen,  da
zumal  die baulichen  Maßnahmen  für  die Errichtung  eines  Lagerraums  wesentlich
geringer  sind  auch  bei  Wassereintritt  in den  Räumen  des  Ke1lers  die Pellets
schnel1er  und  leichter  aus  dem  Tank  entfernt  werden  können.

Die Bedeckung  ist im NachtragsvoranschIag  beim  Vorhaben  Gemeindeamt
Heizkesseltausch  gegeben.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in
nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den
Heizkesseltausch  bei der  Firma  I-Center  Menhart  laut  Angebot  Nr. 13723  zum  Preis
von  € 39.190,91  inkl.  Ust. zu beauTtragen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

GR  Menhart  nimmt  ab 2j:20  Uhr  wieder  an der  Sitzung  teil.

14.  SchweIIenwerteverordnung  -  Resolution  - Beschluss

Sachverhalt:  Mit  nachfolgendem  Schreiben  vom  28.03.2023  hat  der  NÖ
Gemeindebund  und der  Verband  soziaIdemokratischer  Gemeindevertrerlnnen  in NÖ
an die NÖ Gemeinden  betreffend  der  BeschlussTassung  über  eine  Resolution  zur
SchweIIenwerteverordnung  gewandt.

Mit  deutlicher  Verspätung  ist  die Schwellenwerteverordnung  2023  am 7. Februar
2023  in Kraft  getreten.

Nachdem  diese  Verordnung,  die den  öffentlichen  Aufiraggebern  einfache
Auftragsvergaben  mit  höheren  Schwellenwerten  durchzuführen  ermög1icht,  bereits
mit  Ende  Juni  wieder  außer  Kraft  tritt, ist  es notwendig  alles  zu unternehmen,  damit
diese  Verordnung  verlängert  wird.

Wir  ersuchen  Euch  daher,  die in derAnlage  zugeschickte  Resolution  in der
nächsten  Gemeinderatssitzung  zu  beschließen  und  danach  diese  umgehend  an das
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Bundesministerium  fürJustiz,  z.Hd. Frau  Bundesministerin  Dr. Alma  Zadic,  LL. M.,

E-Mail: minister.justiz@bmj.gv.at, zu übermitteln bzw. dies zu veranlassen.

Am 19.05.2023  wurde  die Änderung  der  Schwellenwerteverordnung  2023

kundgemacht.  Inhalt  der  Änderung  ist die Verlängerung  der Befristung  von 30. Juni

2023  auf  31. Dezember  2023.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den Antrag  an den Gemeinderat,  die

nachfolgende  Resolution  zu beschließen:

142/2023-1

Kennzeichen  (bei Antwort  bitte  angeben)

www.furth.aUdatenschutz/

RESOLUTION

des Gemeinderates  der Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

zur

Schwellenwerteverordnung

nach Bundesvergabegesetz  2018

Die SchweIlenwerteverordnung,  die seit nunmehr  13 Jahren  allen  öffentlichen  Auftraggebern

die  Durchführung  einfacher  Auftragsvergaben  mit höheren  Schwellenwerten  - als im

Bundesvergabegesetz  2018 festgelegt  - ermöglicht,  ist Ende letzten  Jahres  außer  Kraft

getreten  und erst  mit Wirksamkeit  ab 07. Februar  2023  neuerlich  erlassen  worden.  Allerdings

gilt die Schwellenwerteverordnung  2023  nur bis Ende  Juni 2023.

Ohne  weitere  rechtliche  Maßnahmen  werden  die  geringeren  Schwellenwerte  des

Bundesvergabegesetzes  2018 Mitte dieses  Jahres  somit  wieder  in Geltung  treten.  Diese

Vorgehensweise  hat bei den Verantwortlichen  in den Gemeinden  erhebliche  Unsicherheiten

erzeugt,  die sich schädlich  auf  das Investitionsklima  in unserem  Land  ausgewirkt  haben.

Es ist deshalb  wichtig,  dass mögliche  Erleichterungen  im Vergabeverfahren,  die wesentlich

mit der Anhebung  der Schwellenwerte  einhergehen,  gesichert  werden.  Besonders  die

regional  orientierten  Klein-  und Mittelbetriebe  haben  von dieser  Maßnahme  proTitiert,  da sie
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sich nicht  an einem  komplexen  Vergabeverfahren  beteiligen  müssen.  Im Ergebnis  wird

dadurch  die Konjunktur  gestärkt  und Arbeitsplätze  in den Regionen  gesichert.

Zudem  muss  berücksichtig  werden,  dass  die  Inflation  und  die  damit  verbundene

Geldentwertung  der  letzten  Jahre  es  erforderlich  machen,  die  bisherigen  Werte  der

SchweIIenwerteverordnung  langfristig  abzusichern.

Die zuständige  Bundesministerin  für  Justiz,  Frau  Dr. Alma  Zadic  LL. M.i  wird  daher  dringend

ersucht

1.  Die  geltenden  Schwellenwerte  der  SchweIIenwerteverordnung  2023  über  die

Geltungsdauer  30.  Juni  2023  (zunächst)  unbefristet  zu  verlängern,  sowie

2.  sich  dafür  zu  verwenden,  dass  die  derzeitigen  Regelungen  dieser  Verordnung

dauerhaft  - somit  gesetzlich  - sichergestellt  und darüber  hinaus  die bisherigen

Schwellenwerte  deutlich  angehoben  werden.

Beschlossen  vom  Gemeinderat  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  am 22. Mai 2023

Ergeht an:

die Justizministerin  der Republik  Österreich  (minister.justiz@bmj.qv.at)

Die Bürgermeisterin

Mag.  Gudrun  Berger

Abstirnmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

15. Grenzvermessung  Bahnhofstraße  § 15LiegTei1  - Beschluss

Sachverhalt:  Nachdem  im Bereich  der  Gemeindestraße  Bahnhofstraße  im Rahmen

eines  Bauverfahrens  größere  Differenzen  im Grenzverlauf  zwischen  dem

tatsächlichen  Bestand  (Naturstand)  und der  Katastermappe  festgestellt  wurden,

wurde  die Vermessung  Schubert  ZT  GmbH  mit  den  notwendigen

Vermessungsarbeiten  zur  Berichtung  des  Grenzverlaufes  beauftragt.  Der

entsprechende  Teilungsplan  gemäß  § 15 LiegTeil  GZ: 53124  vom  28.02.2023  liegt
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vor  und  das  Ansuchen  auf  Durchführung  muss  vom  Gemeinderat  genehmigt

werden.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den

Teilungsplan  gemäß  § 15 LiegTeil  GZ: 53124  vom  28.02.2023  der  Vermessung

Schubert  ZT  GmbH  zu genehmigen,  die Teilstücke  1 im Ausmaß  von 10 m2, 2 im

Ausmaß  von 29 m2, 3 im Ausmaß  von 25 m2, 4 im Ausmaß  von  27 m2 und 5 im

Ausmaß  von 75 m2 aus  dem  öffentlichen  Gut  zu entlassen  und  den  Antrag  um

Verbücherung  nach  § 15 LiegTeil  an das  Vermessungsamt  Krems  zu stellen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

16. Grenzvermessung  G.Z.  12139-2022  Vermessung  Thurner  KG Steinaweg  § 15 LiegTeil  -

Beschluss

Sachverhalt:  Vom  Ingenieurkonsulent  für  Vermessungswesen  Dipl.-lng.  Paul

Thurner  wurde  ein Teilungsplan  gemäß  § 4 5LiegTeiI  G.Z.  12139-2022  vom

30.01.2023  betreffend  des  Grenzverlaufes  zwischen  dem  GstNr  323/4  KG

Steinaweg  und dem  öffentlichen  Gut  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

GstNr.  444  KG Steinaweg  an das  Gemeindeamt  übermittelt.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  ReihenTolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  den

Antrag  an den  Gemeinderat  zu stellen  den Teilungsplan  gemäß  § 15 LiegTeil  G.Z:

12139-200  vom  30.01.2023  des  Ingenieurkonsulent  für  Vermessungswesen  Dipl.-

Ing. Paul  Thurner  zu genehmigen,  die Teilstücke  1 und  3 in das  öffentliche  Gut  zu

übernehmen,  das  Teilstück  2 aus  dem  öffentlichen  Gut  zu entlassen  und den  Antrag

um Verbücherung  nach  § 15 LiegTeil  an das  Vermessungsamt  Krems  zu stellen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

17. Gemeindestraße  Hafnerstraße  -  Sondernutzungsvertrag  Leitungsverlegung

Sachverhalt:  Mit  E-Mail  vom  30.03.2023  hat  Herr  DI Michael  Malat,

Hafnerstraße  12,  3511 Furth  bei Göttweig  ein  Ansuchen  auf  Bewilligung  einer

Leitungsführung  unter  der  Gemeindestraße  Hafnerstraße  eingebracht.  Ein

entsprechender  Sondernutzungsvertrag  gemäß  § 18 NÖ Straßengesetz  wurde

erstellt  und an Herrn  DI Malat  übermittelt.
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Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in
nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,
nachfolgenden  Sondernutzungsvertrag  zu bewilligen:
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«

Marktgeme1ndo  Furth  bei  G6biekg

Obföl  LamSkafü!  65, 3511 Furt!1 b(,i Göttfflg

Telefon:  +43 2732f&4622-0
Fax: +43 2732f84622-22

E-Mall: qemelnde@flidh.at

Sondernutzungsvertrag

gemäß  § 18 Abs.  4 N5  Stra&engesetz  1999

53/2CH3-47
KenffZ6nCt11!11 (bei Antl)'an  tlilfö JlngCt)Dn)

'Hiwifurth.a(/datenschuqzl

Folgender  Süridernulzungsver1rag  nach  518  fü5 Straßengesetz  4 999 wkd  zwischen

dgm  Antragstc1Jer

DI Michael  Maat

Haföerstraße  12

35'i  I Furth  bel Gieig

und

dem  Stra&enerhalter  der Haferstraße

Marktgettieinde  Furth  bei Götlweig

vertreteri  durch  Bürgermeisterin  fii'lag.  Ciudrun  Bergar

Obere  Landstraße  65

351j  Furth  b=ei Gättwelg

abgesölossen.

Die  Marktgemeinde  Furth  bei  G6ttwe%)  als Straßenerhalter gestattet gemäß fg 18

Nö Stra%engesetz (GBI Nr. 8500, iri der jeweils geltenden Fassung in Verbindurig rd  de«

den Bestlmmungen  der Richtlinie  llber  dle Bein[ligung  mn  Aufgrabungsarbeiten  34/2012-6

vorn 19ü5.20M  dem  Antragstaller  aufgrund  des Anauchens  vom  30.03.2023,  aü«tie auf

Grurid  der eingereich(en  Projektuntarlagen  (Ansuchen  und Plansklzze),  welöe  ebenfalls

einen  wesentlicheri  Bestandte0l  dieties  Vertrages  biklen  die  Emchhirig  einer

Nahwärme[oitung  zwien  6er Liegenschafi  Hafners4raße  12, 3E+11 Furlh  tzi  Geig

(GstNr.  .1.54 KGPalt)  und dam  GrundstOck  1077/1  KGPal)  in der Gemeindestraße

HafnerStraßei

Die Bestimrnungen  der  Rlditlinie  über Bewijigung  von Aufgrabungsarbeiten  34/2012-6  sind

siibsldiär  anzuwenderi,  viok»ei die Bestlmrnungen  dieses  Sondernu1zungsvertrages  vorrang+g

zu behendoln  sind.

Entsprgchend s ia Abs. 3 Nö Straßengesetz 1999 m»rden folgende Irihalte der

Sondernutzung in dieser  Vereinbarung  geregeR:

A, ALLGEMEiNE  BEDiNGUNGEN

I. Beqinri,  Dauer  urid Kosten  de@ Vertraqes

Ci:i OB:[IO

12:o)  B»iikwirblnduing  Ralffeliiinbark  Kt'etns Bankdeffle  Funii

12:CK] IBAN: AT 4a 3239  TaCm a{Na  ü(AB3

1Gl:CKi BIC:RLNWATV/z'iKRE

12:ü1) ulCI NR. ATu  1628160i

12:0ö
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Gegenstand  der  Sümernulzung  ist dle Err+chtung einer  Nehwärme(eiluq

eritsprechend  der vürliegenderi  Plansklzze. Das Vertrags»rhlltnis  begiürnt rriff der

rechtsgOlttgen  Ferli(,umg  durch die Marktgemeinde  Furth bei Göttweig  und mro auf

unbes.timrn(e Zeit  abgeschlossen

FDr die SOrider+aiulzUng der Gemeirideßträße  ist em indexgebundener  Be!itandS2ins

var» € 3,28  pro  m  Leitung  (Lellungslänge  tt  AusrOhrungsunter1agen  x

Außendurchmesser  der  Leltung)  jährlk,h  nach  Zahlungsaufförderung  .an die

Marktgerneinde  Fur?  bei Göitweig  zu entriöten.

[)ie tatlich  emcltteie  Leitungalänge  im Berele,h der Gemeindestraße  sowie der

Aulkndurdimesaer  der  Leitung  und  dle tatsfü.hlMe  Verlegatieiffi  ist  vom

An1ra(lsleNler der Mamgemeinde  Furth bel G6t(weig  unrnitlelbar  nach dem Abgdiluss

der Leitungsbauarbeiten  mit einern enlsprechenden  Bestandsplan  bekanmzugeben.

Erstmalig ist der Bestandszlris  fCir jenes Jahr zu entrk,hten  In dern die Leituq

errichtet  wurdo, uriabhängig  vüri der tatsächlichen  Inbetrlebriahme  der Leikvng bzw.

der endgÜltlgen  Fertigst*llung  der Straßgnoberfläahe.

Der  Bestandszins  versteht slch  ohne  Umsalzsteuer,  da der  earek,h  der

Sondernutzu'n.g  ISd fsK)Straßengesetz1999  der Hüheitsverwaltung  &es  Landes

Niederf'skerreh  zuzure;hnen  isL

üer  Bestarxlszäns  ist uriat»hängig von einer aälenfalla anfallend.en  Gebrauchsabgabe

nach deri Bestimrriuqsn  des !slt) Gebrauchsabgabegesetzes  1973. Htnsötkh  der

(=rtellung Gebrauchser!iubnis  wird §edoch auf § 2 NÖ Gebrauchsabgabegesetz  1973

vehviesen.

t( Küsteritraqunq  und Koß@nersatz

Konlarnlnlerungen.  bzw. Verunreiriigungon  so<hl  des S1raßenaufbaues  als auch  des

Erdreichs  jeglidaier  Art und sonsiiga  baulk,he Ersöwernmse  jeder  Art kÖnrmn nöt

ausgeschlossen  wemen  urqd Obernimmt dle MarktgemeJnde  Furth bel GÖtlwgig  keine

Gewähr und Haftung Für einen bestlrnmen  Zuatand some EleschafferiheR des

Straßeneufbaues  urid trägt  nicht die damit  verbundenen  Koaten.

Der Aritraggtells  hat ohne Kosteriersatz  der Marktgemelnöe  Furth bel (fü5ttvieig aUle

Kosten zu tragen, d[e infoige Herstellung,  Wegschaffung  bzw. etwaige  Erbtsorgung

dös Aushubmateriab, Bestand, Änderung, Instandhaltung oder Eleseit$ung seiner

Anlage  enlstehen  oder  erwachsen.

Die"ie Verpflichtung  erstrsckt  skti  soyohl auf dle besonderen,  aus Anless  der

Sondernu(zung  der Gerneindestraße  erforderllchen  bau1ichen Hersteilungen  auf

Gevriaindestraßerigrund  und den StraCk»nbauwerken, als auch eut einen allfälfögen

Meihraufwand  fLir die weitere  Straßerierhaltung.  Hkizu zählen  auch dte Kosten für dle

von der Marktgerneinde  Fur €h bei (Atwetg  allenfalm erforderlh  eraötete  Aufsjcht

bei allen  Arbellen  auf  der  GemeindesRraße,  eirischlJeßlich  der  notwendigen

Erhebungen  der Organe  der Marktgernelnde  Furth bei (fü5(tweig. Der Antragsleller  hat

ferner  füe Kosten der  Herstel1urig und Erhaffung  Jener Maßr»abtnen,  die zur Sidierurig

der  Gernelndestraße  oder  deren  E!auwerke  erfürderllch  sind,  sowle  diese

Entsargungs-  hzw. Deponmkoaten,  selbst  zu tragen.

Sofern  die  bearitraglen  Bauarbeiten  in eiriem  Zug rnii  einem  alk)emeinen

Sarilerungsvorhaben  im ggat. Straßenzug  durch den Straßeinerhalter  erfolgt,  hat der

Amrags(eller  der Marktgerneinde  Furth bei GÖUweig die rür den Straßenerhalter

Padilsnvmkehrs»öt»:  MD üel:(Xi
Di [)9:0[)

1(t(X)
[.o  Cl&'«IÖ
Fr  aß.Cü

i 2i[X1
i2:On
i9:Oa

12.(IC1

g*nkwmnduiig  %iff*ls«nbaM  Ki'emt  Bsr!«btella  Funfö
1B/4N: AT 48 323e 700ü a190 0[)t)3
BlC- RLNWATViWKRE

ulD  NR. ATu 1E2ä1!!')t

DVR: (XlD&'lfl

Se'ite  2 nn  a

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00  -

Di  09:OC)  -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -

12:00

12:00

19:00

12:00

12:00

Bankverbindung RaiffÖisenbank Krems Bankstelle fürth
IBAN: AT 48 3239 7000 0190 0083
BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU 16281501

DVR: 0062898

Seite  23 von  37



Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

Obere Landstraße 65, 3511 Furth bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-O l Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at lnternet:www.furth.gv.at

Markt@gme}nde  Furth  bol aöttwa%)
Obere Landslraßa  B5. 3S1 1 Funh  tiW Gälh'j!%g

Telefon: +4:1 2712fl't4622J:I  I Fax 443 2732/84U22-22 1 !-MBII: qmaaa'ib@€urlh.al Iniemst: mw  lu$  911 ht

anfalleriden  Mehrkosten  entsprecherid  der Fesllegungen  r3as Abachnittes  C dleses

Vertrages  zu eraetzen

lll.  QänderunoBpflicfö

Die Marktgemeinde  Fiirth  bei Göttwelg  kann auf  Kosien  des Antragstellers  jedeirzeit

etne  eritsprechende  Abänderung,  Ergänzung  oder Verlegung  der hergeste)lteri

Einrichtungen  verlangen,  falls  dies wagen  eir»r  baUlcheri  umgea4a11ung  der

Gemeindes}raße  oder  deren  Nebenamagen  oder  aus VerkehrsrÜckslchlen  notwandlg

wlrd.  Die  Koslen  einer  eforderlüen  werdenden  Aripassung  der Anlagen  des

Antragstellers  außerhalb  des Gemeindestraßengrundes  sind ebenfalls  von dlesem  zu

tragen.

M0ssen  bei lnstandsetzungsarbeRen  ari BrÜt,ken,  Leiluryen  vorübergehend  entfernt

wemen,  so txat dies  durch  und auf Koslen  des Antragsteliers  zii e'fo5en.

Falls dem Verlangen  der Marktgemeiride  Fuföi  bel Göttwetg  nach elner  von ihr zu

baslirr»rrienden  Frlst  nidit  entsprochen  wim,  ist die Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

berechbgt,  die Abänderiing  auf  Küsten  und Gefaör  dea Antragstellers  ausfLihren  zu

lassen.

tV. Eiqentumsy@rFiltnisse

Altfäflige baiiltdie  UrHestaltungen  an den  Straßenanlagen,  die Inrok)e der

Herstellung,  des Bestandes,  der Änderung  oder Instaridhaltury  der gestatteteri

Anlage  grforderlich  werdsn,  gehen entxl'häd%;)ungdos  in das  Elgentum  der

Mark%)errieinde  Furth  bei Göttmig  Lrber.

V. AudOhnirq5füsten

Die Irri Elereich  des Straßenkörpers  erforderlichen  Arbelten  sind bis 3a1ö.2C)23  fertlg

zu  stel)en.  Falls  keine  Fertigstelfürx)drist  festgeaetzt  ist,  behält  slch  die

Marktgerneinde  Furth  bei  Göttweig  das  Recht «r,  jederzeit  eine  solöe  in

angemssenem  Ausmaß  nachträglih  zu ggtzan.  Wemi  diess  Frist  nlchl  eirigehalten

wird, kann die Mark(gemeinde  Furlh bei Göttweig  dmsen  Vertrag  e[ngeitig,  ohne

Setung  einer  Nachfrist  mderrufen.  Die  Ausführung  von  Grabungsarbeiien  mJ'irend

der Zeit »n  1. Dezember  bis 15. Aprll  Ist. ausgenürnrnen  im Falle  unaufschiebbar

notweridiger  Arbeiten,  nlcht  qestattet.

vi.  Änderunq der aenützunq

Jede Änderung  Iri der Art Ther Audhrung  und der BanÜtzung  der gestatteten

Anlagen  bedarf  der ausdrücklachen  Zustirnmung  der Markt(;)emeiride  Fiirth  hei

Göthveig

Der Aritragsteller  übernimmt  die Haflung  für  a'lle u.nmitte)bar  üder  mtttelbar  =durch  die

Herstallung,  den Bes(and,  die  Änderung,  Instand'haltung  oder  Beselllgura)  der  Anlage

herbelgef(ihrten  Schäden  oder  Red'itsfolgen  und hat auch dle Marktgemeinde  Furth

bei G(iltweig  »r  allfälligen  Anapen  dritter  Personen  schgd-  und kJaglos  2U halten.

Ote Marktgemelnde  Furth bei Gölföeig  lehnt  jede Haftung  auf Etaatz f[)r eine

Besdiäd$ung oder SRörung des Betrlebs der Anlage ab. die durch den

S!raßenverkehr  oder durch nicht grob faMäsaiges  Vefialten  der Organg  der
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Marktgememde  Furth bei CiÖltweig bzw. der von ihr Beauf!ragten  »rursacht  wird. F['ir

jene Anlagenteile,  bei welehen vom Antragstel[er  fi)r die betrlebl!de  Erhaltung,

bauliche  Iristandhalfüng,  den  Abbruch  und dle  Erneuening  ein  einmaliger

Abk5sebetra;1 geletslet  wlrd, geht mlt der Bezahlung  des Ab(ösebetrages  die Haftung
auf die Marktgemeinde  Furth bei G6föheig über.

Mit dgn EtgentÜrnem andere Anlaqen,  d[e im Bereich  der geplanten  Anlage=  auf der

Gemelndegtraße  beatehen,  irit nm  Antragsteller  rechtzeuig  das Einvernehmen

heirziislel[en

Vlllli  straßer1qmaitungslast  durdl  Driite

Sm>fern dle S(raßenerhaltungsIast  für vom gegensUndlk;hen  8oridernutzungsvertrag

be(roffene  Straßen  von der Marktgemeinde  Furth bei Gök)  über zMlrechOlche

Verlräge  zur Gänze oder zum Tei] ari Drltte Überburidein wurde  ader wird, ist die

Mamgemeinde  Furth bel Göttweig befiugt, dem Jeweiligen  Dritten  afle die
gegeriständliche  Sondernfüzung  betreffenderi  Da(.en zu dern Zweck zu Obermitteln,

es dem Dritten zu errriögllchen,  allJ$e  zivi[rechtllche  AnsprÜche  aus den zuvor
genannten  Beschäd]gungen  ete. dtrekt an den Schadensverursacher  zu riditen;

insbesondere  ist dle Marktgemelnde  Furlh bel GÖtlweig beJugl dem Dritten zu
diesem  Zweck  eine Kopie des gegenständlichen  Vertrages  zu übergeben.

IX. Straßenauflassiir»

FOr den  Fall einer Auflassung  des benÜ1zten Straßenzuges  oder vori  Teilen

desselben  als Gerneirrdes €raße und deseen bzw. deren Übergabe  an einen anderen
Straßenerhaffler  a[s die Marktgemetnde  Furth bei Göttweig  keine Verpflk:htung,  setne

Rechte und  Pf)ichten aus diesem Verlrag  an den neuen  Slraßenerhalter  zu

Überbinden.  üer  Aritragsteller  hat slt,h vielmehr  selbst  nach Vers(ärifügung  durch  dle

Marktgerneinde  Furth bei Gottweig  um die WeiterbenÖtzung  der Straße  zu bemühen.

x.  R@qhlsnadifolqe

Bei übergsbe  der  gestalleten  Anlage  auf  eirien  Rechtsnachfolger  Ist die

Marktgemeinde  Furlh bei GÖltweig »m  An1ragsteller  hierüber  sofort  zu verständigen.

Bei giek,hbleit»ender  Art und Nulzung der Anlage sind  die mlt dem Vertrag
verbundenen  Rechte  unö Pflichten »m  Antragste!ler  auf don Rechtsnachfolger  zu

überbinden.  Bei elrier bsabsßchiigten  Änderung  in der Art der BenÜlzung  der  Aniage

hat der Rechtsnachb)ger rnit der Marktgemelnde Furlh bei Gfötwe$ einen neuen
Gestattiirigsvertrag  abzusch1ießen

XI. Auffösprlq  des Vertra(leB

Dle Marktgemeinde  Furttx bei Göllwei(;) behält  sk,h das Recht  vor, bei Nmhterfüllung

des Vertages  sowie Verstoß  gegen dFe Elestimmungen  dieses  Vertrages  und/oder

gesetzlichen  und behÖrdlichen Vorschrifteri  das Vertragsverhältnis  einseltig  für

aufgelöst  zu erklären, sofern der Vertragsparlner  trotz sdiriftkher  Mahnung  und
einer Fristsetzurig  von 4 Wochen säumig b)eibt, ein hrtragskoföorrbs  Verhalten

wlederherzustelleri  bzw.  den  gesetzfichen  und  behördlk,hen  Auflagen  zu

entsprechen.  In einem solchen Fall ist der Vertregapartner  verpflichtet,  die gestattete
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Anlage  über  Auftrag  der Marklgemeinde  Furth bel GÖttweig  binnen  einer  von Ihr zu

bestimrnenden  Frlsl  auf  selne  Küsten  zu entrernen  und den  S3traßenkörper  wieder  in

den früherein  Zustand  211 verseten.  Kommt  er dieser  Verpflich«ung  nlcht  nach,  kann

die Marktgemeiride  Furlh  bei Göttbveig aut  Kosten  und Gefahr  des Vertragspanners

den voThgen Zustand  wiederherstellsn.

l  Anlaqerys(and

B. ALL3EME1NE  BtDINGuNaffl

Die Anlage  ist gernäß  dan Projektpf.änen  und der alfffüligan  Beschrelhung  zu

errichten.  Sämt#lche  behönjlichen  Bemlllgungen  die f0r den  E3au und  Betrieb

erfarderilch  slnd, sind vom Anffagsteller  selbstständig  und vor A.us&lhrung  der

Baiiarbeiten  zu etwirken.

Der Maiktggmainde  Furth  bei Göthi»lg  dÜrfen  keine  Kosten  und Pflich(eri  aufgrurid

allfälliger  behördficher  Vorschreibungen  erwachsen  bzw.  sim  dieser  vom

Antragste1ler  Zu ersetzen.

Sol]ten  Anderungen  gegentlber  die.em  Vertrag  erforderlidi  sein,  so  kst elrie

schriflliche  Zustimmung  der Ma*tgemelnde  Furth bei Göttweig  vor Baubeginn

einzuholen.

Nach Fertigstellung  der gestatteteri  Anlagen  sind Ausföhrungspläne  aus denen

jedenfalls  dle exakte La(le  und HÖhe/nefe hervorgeht ab  digitaki dwg Datei sowie

elnfach  als maßstäblicher  Planausdrud<  an die Marktgemeinde  fürlh  bei Göttweig  zu

übergeben.

ll. Grabunqsarbeiten  suf  Straßepqr4nd

Vor Inangriffnahme  von Aurgrabungsarbeiten  irn Straßenkörper  sind  durch den

Vertragspartner  al{enfallg  vürhandene  Elnbeuten  zu erhsben  und ist die Zustlmrnung

aller  Einbautenbesitzer  zu den beebslchtigten  GrabungsarbeRen  emzuholen.

Bei Künetten,  daren  Tiefe  größer  isl als  homoritale  Abstand  zu nebenliegenden

Objek(en,  Ist an  dieseri  vor 8eginn  der Arbetten  eine  Beiseissderung  vom

Antraggtal)ar  zu wrari!assen  und das Ergebnis  derselben  der Marktgemeirme  Furth

bei G(5ttweig  als elektronische  Kopie  zu überrnltteln.

In der Zeit von  1 Dezember  bis  15.  Aprll sind  Künetten  im Slraßenbereich

provisorisch  mlttels  Asphalt  zu versch.1kef3en.

Bei  nicht  eirdnungsgemäßer  und  nht  zeitgerechter  Durdifi)hrung  der

!%dorherste)Iungsrna&nahmen  im Fatvbahnbereich  Ist die Marktgerneinde  Fiirfh  bel

GÖffVaig  zul  Vornahme  der  wieserhersteIlungsarbeiten  auf  Kost-en  des

Antragsste)lers  berechtigt,  sofem  dieser  einer  sdir'fllichen  Aufforderung  der  Orggne

der  Marktgemeinde  Furth  bei  GÖtt,  die  hbeiiten  binnen  14Tagen

ordnungsgernäß  abzuschließen,  nffiht  nachgekomrnen  Isl  Bei  Gefahr  im Verzug  steht

dleses  Redit  der Marktgernainde  Funh bel GÖttweig ühne Frtslsetzung  zu. üm

Arbeiten  körirzn  von der  Marktgernelnde  Furth  bei Gtittwelg  en eine  fachetrbschlägige

BauunternehmunH  wrgeben werden.

Dbe endgOltige  ordnungsgernälle  Wiederherslellung  des Fahrhahriberethes  lat der

Marklg*meinda  Furth  bei G(itkwaig  chriftlkh  anzuzelgen.
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere Landstraße 65, 3511 Furth bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-O l Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:www.furth.gv.at

Marktgemeindo  Furth  bei aöltweig
Obore L;indalraße (i5 35i j Furlh tiei Gälöeg
TdoFon: +Ä3 27321B4ß2Mi Fax: +4S2T32/ß4622-22i E-Mal qemelndeQfuth.at InlerngR: wmt Mri.qii.at

Ill  Sidierunq  ygn Einbauq@rl

Die Abdeckung  von Schächten  und sonstigan  Einbauten  le deren  Auflager  aind

norrngerecht  (C)NC)R-MB5110  bzw.  B5123  bzw.  EN124)  und  austausdibar

euszubi1den  und müsaen  Im Straßenbereich  für  eine  Prt)flast  4ÖO kN dimensioniert

se[n.

IV. EirihaltunH  d@r Straßenver)«@hrsommrnq

Särritllche  bauliche  HersteUungen  im Bereich  der Gemeindes €raße  sind bis zu ihrem

»llatändigen  Ab-schluss  entsprechend  den  Bestimmungen  der

8traßenvsrkehrsordnung  abzus(chern.  Wim durch Arbeiten  auf oder neben  der

Siraße  der  Stra(lenverkohr  beelnträditigt,  *o Ist vor  Beginn  der Arbeiten  hiefÜr  elne

B-ewil1lgung der Behörde Gernäß !3 90 der Straßeiiverkehrsordnung 1G160, EßGBI. Nr.
159/1960,  in derje«ils  geltends  Fassung,  rechtze4tig  einzuholeri.

V. J'e1duri4en  V9r1 Arbeiten  iIn fü»reich  de( qemalndestraß@

Der Eleglnn vün Arbeiten  und deren  DurchNihrung  im Bereich  der Gemeindestraße

sind  mlt  der  Mark!gerneinde  Fl.Uth bei  GfötW8ig  einvemahmlich  unter

Elefflcksich[igung  der Verkehrserfordemisse  und dern Straßenbelrmb  fegtzu'legen,

Anlagangebrechen  sind bei dieser  unveüüglk,h  zu melden

VI. Bauau@führende  Firm4n

Der  Antragstetler  verpflichbt  sk,h,  alk.  Bedtngungen  und  Auflagerb  dOeses

Gestattungsver1r;iges  den  vün  ihm  beauftragten  bauausführeriden  Firrnen

nachweisld  zu Kenntnis  zu bringen.

VII.  'Qedeirheirstellynq  nach  ReparJqren

Bei Späteren  WiederhersteUungsarbeiten  werden  die technlsdien  Bedingungen  im

Rahmeri  dmses  Gesta1tungsvertrages  seitens  der  Marktgemeinde  Furth bei Gottweig

dem  Stand  der  Technik  angepass!

Die gestatteteii  Anlagen  sind vorri Antragste(ler  für die Dauer  der Vertragszeit  in

gutern  Zustand  zu erhaffen,

IX. Roiniqunq  und  %jnterdmnst

Auf GemeIndestraßengrund  errichteite  VerkehrgfP)chen  (slehe  Plan  kejne)  sind

regelrnäßlg  zu reinig*n  und bei Glatteis  und Schnee  fn vorkehrsaicherem  Zugtand  zu

ethal €eri.

C. BESONDERE  TECHNISCHE  BEDiNGUNGEN  UND  BE30NDERE

vopschsiisuwath  FOR DIE scwtrrzuhc  VON  STRASSEN  SC)WIE  FÜR

DEREN  WIEDERHERSTEtlUNG

l. Allgemelli@  lachriische  Bediri4unqen

ül  ü9:(X)
ia:oo

ao  ClB:aü
Fr  üB «IO

1 2:00  8ankwrbiüidvnH  Ral+Temnbank  Kraiia  Bankslelle  Funji
i2:(XI  IMN:  AT 413239  ?(IOO 0190 D[183
19:00  EIIC: RLN%VAT!'%%Ma-l&
i2:00  ulD  NR. ATLl 1(32ß1!'ö1
12:0[}

[»/rt:  Oaß2t!9B
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Parteienverkehrszeiten:  Mo 08:00  -
Di 09:00  -

16:00  -
Do 08:00  -
Fr 08:00  -

12:00  Bankverbindung
12:00
19:00
12:00
12:ü0

Raiffeisenbank  Krems Bankstelle  Furth
IBAN: AT 48 3239 7ü00 0190 0083
BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU 16281501

DVR: 0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere Landstraße  65, 3511 Furth bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84822-O I Fax: +43 2732/84622-22l  E-Mail:  gemeinde(Qfurth.at Internet:  www.furth.gv.at

Marktgeme1nda  Furlli  boi Göltweig
mtemgl:  vww.TunAgv.gt

Dm technlschen  Beslimmtmgen  der In der  Bel1age beigeschloasenen  Rlchtlinie  über

die Elemlligung  »n  Aufgrabungsarbei €en 34r2fü 2-6 vom 19.ü5.20M  sind einzuhalten

sofern  narJifolgend  kelneabwehenden  Regelurigeri  gelmffen  werden.

lI. j3esünder4  Vorsör$n  für t%  VerieqHa  eirier  Na5)y!2rme1e1tunq

s Dle Überdeckung  der  Leitung,  gernesseri  von der  LeitungsÜberkannte  bis zur

Fahrbahnober$tannte,  het rnindesteris  80 cm zu betragen.

*  Ein lllndestabstarid  von 4C1 am zu bestehenden  E(nbauten  und Lmturigen  isf

jedenfalls eiinzuhalten, sofern nkht aufgrund eirischläg%)er technischer

Vorschriften  eln größerer  Abstand  erforderlich  föt.

« Dle Künetten  sind in größtmöglk;hem  Abs!and  mn  bestehenden  Einbaiiten  zu

lhren.

Ilt.  BeHHdere  VorBghriften  fü(  dmi Straß@nwiederhqystgIlunq  IH Fahrba545sreich

*  Entsprectiend  dern erhobenen  Bestand  tmd  unter Berücksichtigung  des

Stands  der Tedinlk  sind folgende  Sdiichtsfflrken  bel der  Inslaridsetzung  der

)a)rietten  im Fahrbahnbereich  eircubauen:

0  4crnVerschIeißACAdeckA1G2baiendgültigerVJ%ederherstellung

o 8 cm Tregschicht  AC 22 T2G5

o 1(] cm mech.  Siab.  a/32  Kanlkom

o 30 cm Frogtachutz  C1f63 Kantkorn

ii  Das Aushubmaterlal  muss  aiisgeteuscht  vierden  und  darf nöt  mehr

elngebaut  werden

D, SCHLUSiSBEDINGUNG@N

1. Die mit dar Errichtung  dieses  Vertrages  verbunden  Kosten  urid Geb(ihren  hat der

Antrapsteller  eus eigenen  zu tragen  und hält  dlesbezügkh  die Marklgameinde

Fiirth  bei Gelg  schad-  und klaglos.

2. Dleser  Vertrag  wim in einem  Origlnal  und elner  Abschrifl  ausgefertigt  Nach

beidsaitiger FertigunO  des Vertrages wird das Onginal bei der Marktgerneinde

Furfö  bel Göttweig  hlnter)egt,  dem  gstdler  wird  elne  Abschrlft  ausgefolgt.

3. D=ieser Verttag  bildet  keinen  Reötstitel  fÜr eine  Ersitzurig  von

Ciemeindestraßengrund.

4. DerAntragsCel(erverzich(etaufeineEinverkiIbungiimGrundbuch

5. M0'mliche Nebenabreden zu d[esem Vertrag wurden nicht 5etrofferi.

Vertragsänderungen  slrid  der  schfötÜchen  A*isfertigung  vorbehallen.

Der unterferti,gte  Anlragsleller  arierkennt  hmrrnit den  )rthaU des  Vorliegenden

Vertrages  und verpflichtet  mr.h zur genauesten  Einhafüurig  der darln  enthaltenen

Bedingunpen.
 r' ts.n

!!'tcr
{Drl)

" '!'lfhtA--t

Pmta(envarketvaidten;  Mo  Da«lD
t'  a0.[lO

16:[10

üo  OO:Ca
Fr  (XjXl

v2:(X1 hankmbTndung  Rei%aenbank  Kretna Banb;tiib  FuThh

12:W  laAN:  t!T 44 3249 7Cm  O1 90 00ä3

1tOO  BIC:RLNf%XkTWWKrlE

1f»  UID N!t  ATU  ffl28t5D1

1 2.(X)

DVR: öM28ü8
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Parteienverkehrszeiten:  Mo 08:00  -

Di 09:00  -
16:C)0 -

Do 08:00  -

Fr 08:00  -

12:00
12:00
19:00
12:00
12:00

Bankverbindung Raiffeisenbank  Krems  Banksteile  fürth

IBAN: AT 48 3239 7000 0190 0083

BIC: RLNWAffiKRE
UID NR. ATU 16281501

DVR: 0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
Obere  Landstraße  65, 35+1 1 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

Marktgemeindo  Purlh  bei  Göttwi!g
Ö50!1}  Limah'ö[!e  66, 3S1 1 Fiuth t)al (Jt)alg
Taldon: N3 27321Wi22-0 i Fax +.43 27321'84!122-22 i E-Mall: gomelmaQ(wlisl

Gegenzeichnung  durch  dan  Straßenethalter

Fl)r  die  Marktgemeinde Furth bei Göttweig

IMrnet  mvw.fur1h41v.ii1

üfe  B€lrqermelsterln

Mag.  Gudrun  Berger

GescMftsfllhrander  G*meinderat

Genehrriigt  in der  Sitzung  des  Gemelnderates der Marktgemainde Furth bei Gottwelg arn
22.05.2023

Gemeinderat Gemeinderat

7-kinwrk@hrsza1)m-  m  C18:[X1

ID:lXI
üo a8:00
Fr (kl:Otl

i2-{]0 Bankver5k+öng  RadTetss$ankKrsrna Elanhsialla füth
IzB@ rBAN: AT48 32397C100 ü1gD [X183
190ü  81C. aNWoTWt/)GlE
12jj]  tlfflt) NR. ATu i62ü15ü1
12:(J3

!.R:  Ü
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Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

Di  ü9:00

16:00

Do  08:00

Fr  08:00

12:00

12:00

19:ü0

12:OC1

12:00

Bankverbindung Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth
IBAN:  AT  48  3239  7000  0190  0083
BIC:  RLNWATWWKRE

ulD  NR.  ATU  16281501

DVR:  0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at

18.  Annahme  Baumpatenschaft  - Beschluss

Internet:  www.furth.gv.at

Sachverhalt:  Für  die  im Vorjahr  ausgeschriebene  Aktion  zur  Übernahme  von

Baumpatenschaften  ist  noch  eine  Zustimmungserklärung  der  Firma  Fellinger

Arbeitsschutz  eingelangt.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

Spende  in Höhe  von  € 300,-im  Rahmen  der  Übernahme der  BaumpatenschaTt

durch  die  Firma  Fellinger  Arbeitsschutz  zu genehmigen  und  der  Zweckwidmung

entsprechend  zu verwenden.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

GR  Reither  verlässt  um  21:3j  Uhr  die  Sitzung

19.  Gemeindezeitung  Anpassung  Inseratenpreise  - Beschluss

Sachverhalt:  Da  die  Herstellungskosten  für  die  Gemeindezeitung  gestiegen  sind,

soll  auch  über  die  Anpassung  der  Inseratenpreise  beraten  werden.  Ein  Vorschlag

wurde  seitens  des  Gemeindeamtes  erarbeitet:

j/l  Seite:

Eäruze!sdhaurig

Beii2  St'haU(unqen  (1ICI% Ermäßigung)

Beff 3 Sdhalurigen i1i'2C1o.6 Eräßigung)

a':A Sefte:

Bnz.elsdhaUThiirtg

Be:2  St'haftungen  ('j0a'.4 Enmäßigung)i

Be» 3 Sr:'hakungen  (2C1'aA Ermäßigung)

aa

baslher €  320,-

b:s1her € 288,-

bU@her€  266,-

b:s1her € 2iO,-

b!siher € j89,-

bffislher € j68,-

a
€ 352,-

€ :fi7,-

€ 282,-

€ 23t.-

€ zoa,.-

'e 1185,

€ 368,

€ 332,

€ 295,

€ 242,-

€ 2j8,-

€ 194,-

'.4 Seite:

ENrveJschaffiung

Bef 2 Sdhedturigen  (jC1".i4 Enmäßigung)i

Bef 3 Sdhahunqen  (2!)%  Emnäßigung')

b:slher € 14J  - € f54.-

€ af39,.-

€ j24,-

€ f6Th,,-

€ 145,-

€ 129,-

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und  in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Parteienverkehrszeiten:  Mo  08:00

[)i  OC):00
i6:00

Do  08:00
Fr ü8:00

i2:00
12:00
19:00
12:00
12:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT  48 3239  70D0 019C) 0083

BIC: RLNWATWWKRE
UID NR. ATU 16281501

DVR:  0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3511  Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

Inseratenpreise  für  Einschaltungen  in der  Gemeindezeitung  für  Einschaltungen  ab

1. Jänner  2024  um 1 5% anzuheben  und  folgende  Tarife  festlegen:

1/1 Seite:

Einzelschaltung

Bei2  Schaltungen  (10%  Ermäßigung)

Bei3  Schaltungen  (20%  Ermäßigung)

'/2  Seite:

Einzelschaltung

Bei2  Schaltungen  (10%  Ermäßigung)

Bei 3 Schaltungen  (20%  Ermäßigung)

1 5%

€ 368,-

€ 332,-

€ 295,-

€ 242,-

€ 218,-

€ "i94,-

% Seite:

Einzelschaltung

Bei2  Schaltungen  (10%  Ermäßigung)

Bei 3 Schaltungen  (20%  Ermäßigung)

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

€ 161,-

€ 145,-

€ 129,-

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

GR Reither  nimmt  ab 21:32  Uhr  wieder  an der  Sitzung  teil.

20. GemeindeveranstaItungen

Sachverhalt:  Über den  Rahmen  der  Präsentation  des  Ergebnisses  des

BürgerbeteiIigungsprojekts,,DorfzentrumsentwickIung"  sowie  für  die Verleihung  von

bereits  vom  Gemeinderat  beschlossenen  Ehrungen  soll beraten  werden.

Bgm.  Mag.  Berger  berichtet.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,  die

Planung  eines  Betriebsfestes  im Sommer  2023,  zu welchem  die Mitglieder  des

Gemeinderates,  die Bediensteten  der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  eingeladen

werden  sowie  zu ehrenden  Personen,  denen  diese  noch  nicht  verliehen  wurden  zu

bewilligen  und die Finanzierung  freizugeben.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

21. Änderung  Verordnung  über  die Dienstbekleidung  und Nebengebühren

Parteienverkehrszeiten:  Mo  ü8:00  -

Di  09:00  -

16:00  -

Do  08:0ü  -

Fr  08:00  -

12:00

12:00

19:00

12:00

12:ü0

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

IBAN:  AT  48 3239  7000  0190  0083

BIC:  RLNWATWWKRE

UID  NR.  ATU  16281501

DVR:  0062898
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Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3514 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

Sachverhalt:  Von  der  Personalvertretung  wurde  die Anpassung  der  Kostenbeiträge

für  Arbeitsschuhe  in der Nebengebührenverordnung  der  Marktgemeinde  Furth  bei

Göttweig  angeregt,  da die Beträge  aus  dem Jahr  2017  nicht  mehr  kostendeckend

sind.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den Antrag  an den Gemeinderat,  die

nachfolgende  Verordnung  zu beschließen:

397/201  7-4

Kennzeichen  (bei Antwort  bitte  angeben)

www.furth.aUdatenschutz/

Verordnung

des Gemeinderates  der Marktgemeinde  Furth bei Göttweig,  über  die Nebengebühren  für die

Bediensteten  der Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  und der  Vorschrift  über  die Dienst-  und

Arbeitsbekleidung.

Der Gemeinderat  der Marktgemeinde  Furth bei  Göttweig  hat  in seiner  Sitzung  vom

22. Mair  2023  aufgrund  der  Bestimmungen  der  §§  42  bis  48a  und  52  der  NÖ

Gemeindebeamtendienstordnung  1976  in der  Fassung  LBGI.  Nr. 65/2022  und  der

Bestimmungen  der §§ 20 und 23 des NÖ Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes  1976  in

der  Fassung  LGBI. Nr. 06/2023  nachstehende

Nebengebührenordnung
mit

Vorschrift  über  die  Dienst-  und  Arbeitsbekleidung

beschlossen.

A114emeines

§ 1 Geltunqsbereich,  Anspruchsberechtiqunq

Diese  Nebengebührenordnung  (NGO)  gilt  für Gemeindebeamte  und Vertragsbedienstete  der

Marktgemeinde  Furth bei Göttweig  im folgenden  kurz Gemeindebedienstete  bezeichnet,

soweit  in Sonderverträgen  nichts  Anderes  vereinbart  wird.

Die Gemeindebediensteten  erhalten  außer  der ihnen nach den  Bestimmungen  der NÖ

GemeindebeamtengehaItsordnung  1976  bzw.  des  NÖ Gemeinde-

Vertragsbedienstetengesetzes  1976 beide in der jeweils  geltenden  Fassung  zukommende

Bezüge  nachfolgende  Nebengebühren.

Soweit  in dieser  Verordnung  personenbezogene  Bezeichnungen  nur in weiblicher  oder

männlicher  Form angeführt  sind, beziehen  sie sich auf Frauen  und Männer  in gleicher

Weise.  Bei der Anwendung  auf  bestimmte  Personen  ist die jeweilige  geschIechtsspezifische

Form  zu verwenden.

Parteienverkehrszeiten:  Mo 08:00  -

Di 09:00  -
16:00  -

Do  08:00  -

Fr  08:00  -

12:00
12:00
19:ü0
i2:00
12:00

Nebenqebühren

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth

lBAN:  AT 48 3239  7000  0190  0083

BIC: RLNWATWWKRE

UID NR. ATu  16281501

DVR:  0ü62898

Seite  32  von  37



Marktgemeinde  Furth  bei  Göttweig
Obere  Landstraße  65, 3514  Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-0 i Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at

§ 2 Reiseqebühren

Internet:  www.furth.gv.at

Hinsichtlich  des  Anspruches  und  der  Vergütung  von  Reisegebühren  für
Gemeindebedienstete  finden  die  Bestimmungen  des  8. Abschnitts  des  NÖLandes-
Bedienstetengesetzes  (NÖ LBG), LBGI. 2100  in der  jeweils  geltenden  Fassung  sinngemäß
Anwendung.

Eq 3 Sonderzulaqen

a)  4% Sonderzulaqe

Jedem  Gemeindebediensteten  der Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  gebührt
ab  Dienstantritt  eine  Sonderzulage  nach  §47
NÖ Gemeindebeamtendienstordnung  1976  bzw.  § 20  NÖ Gemeinde-
Vertragsbedienstetengesetz  1973  im Ausmaß  von  4 v.H.  seines
Monatsentgelts  zuzüglich  einer  allfälligen  Personalzulage  und
Teuerungszulage.

b) EDV-Zulaqe

Jenen  Gemeindebediensteten,  mit  Ausnahme  des  leitenden
Gemeindebediensteten,  gebührt  im Zusammenhang  mit der  qualitativen
Mehrleistung  bei  der  Bedienung  der  EDV-Anlage  (lt.
Dienstpostenbeschreibung)  und  der  damit  verbundenen  überwiegenden
Bildschirmarbeit  eine  EDV-Zulage  im Ausmaß  von  7 v.H  seines
Monatsentgeltes.

c)  Personalzulaqe

Dem  leitenden  Gemeindebediensteten  gebührt  für  die  Ausübung  der
Diensthoheit  eine  Personalzulage  gemäß  § 47  Abs. 1 NÖ
Gemeindebeamtendienstordnung  1976  im Ausmaß  von  1 0% seines
Monatsentgeltes  zuzüglich  einer  allfälligen  VerwaItungsdienstzulage.  Mit der
Personalzulage  werden  keine  Überstunden  abgegolten.

d)  Schmutzzulaqe

Jenen  Gemeindebediensteten,  die im Rahmen  ihres  Aufgabengebietes  bei
der  Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  Arbeiten  verrichten,  bei denen  sie in
erheblichem  Ausmaß  mit Schlamm,  Schmutz,  Beton,  Heißmischgut  in
Berührung  kommen,  gebührt  eine  Schmutzzulage  im Ausmaß  von monatlich
€ 69,59

e)  Zulaqe  für BauhofIeiterstelIvertreter

Jenem  Gemeindebediensteten,  der  mit der  Stellvertretung  des Bauhofleiters
betraut  wird  (lt. Dienstpostenbeschreibung),  gebührt  eine  Zulage  gemäß  § 47
Abs. ü NO Gemeindebeamtendienstordnung  1976  in Höhe  von monatlich
€ 82,55.

T) Zulaqe  für  Wassermeister

Jenen  Gemeindebediensteten,  die mit den Aufgaben  eines  Wassermeisters
(lt. Dienstpostenbeschreibung)  für  die WasserversorgungsanIage  der
Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  betraut  werden,  gebührt  eine  Zulage
gemäß  § 47 Abs. 1 NÖ Gemeindebeamtendienstordnung  1976  in Höhe  von
monatlich  € 1 "l 7,92.
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Vorschrift  über  die  Dienst-  und  Arbeitsbekleidung

§ 4 Dienst-  und Arbeitsbekleidunq

a) Die Gemeindebediensteten  erhalten  die für die Dienstausübung  in den nachfolgend

auTgelisteten  Arbeitsbereichen  erforderliche  Dienstbekleidung  im angeführten

Ausmaß  von der Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  zur  Verfügung  gestellt.

Arbeitsbereich Anzahl  und  Art  der  Dienstbekleidung  '

BauhoT 2 Stk. Arbeitshosen  lang

2 Stk. Arbeitshose  kurz

2 Stk Shirt  kurzarm

'l Stk. Bundjacke  langarm

1 Stk. Softshelljacke

1 Stk Winterjacke

1 Stk. Regenjacke
1 Paar  Arbeitsschuhe

Kindergartenhelferin 1 Paar  Hausschuhe

Schulwart  mit

handwerklicher
Verwendung

1 Stk. Arbeitshose  lang

2 Stk. Arbeitshose  kurz

2 Stk Shirt  kurzarm

1 Paar  Hausschuhe

1 Paar  Arbeitsschuhe

1 Stk Winterjacke

Raumpflegerin  in der

Volksschule

2 Stk. Shirt  kurzarm

1 Paar  Hausschuhe

Die  Dienstbekleidung  hat  hinsichtlich  der  Beschaffenheit  und  Gestaltung  den

Vorgaben  des  Arbeitsschutzes  und  der Marktgemeinde  Furth bei Göttweig  zu

entsprechen.  Die  textile  Arbeitsbekleidung  wird  im Dienstweg  zentral  vom

Dienstgeber  beschafft.  Für die Beschaffung  der den Anforderungen  entsprechenden

Arbeits-  bzw. Hausschuhe  hat der Dienstnehmer  selbst  zu sorgen,  wobei  die dafür

anTallenden  Kosten  von der Marktgemeinde  Furth bei Göttweig  bei Arbeitsschuhen

bis zu einem  Höchstausmaß  von € 110,-inkl.  Ust und bei Hausschuhen  von bis zu

€ 75,-inkl.  Ust  übernommen  werden.  Sofern  medizinisch  oder  dienstlich

erforderlich,  werden  auch höhere  Kosten  für die Arbeits-  bzw. Hausschuhe  gegen

Vorankündigung  erstattet.

b) Der  Gemeindebedienstete  hat  die  ihm  zugewiesene  Dienstbekleidung

ordnungsgemäß  zu pflegen,  instandzuhalten  und ausschließlich  für Dienstzwecke  zu

verwenden.

c)  Die Dienstbekleidung  bleibt  während  der Tragedauer  Eigentum  der Marktgemeinde

Furth  bei Göttweig.

d)  Die  Dienstbekleidung  wird  nach  Bedarf,  frühestens  jedoch  nach  Ablauf  der

nachfolgenden  Tragedauer,  ausgenommen  in begründeten  Einzelfällen,  erneuert.

Hose  lang 1 Stk pro Jahr

Hose  kurz 1 Stk. pro Jahr

Shirt  kurzarm 2 Stk pro Jahr

Bundjacke  langarm 1 Stk alle zwei  Jahre

Arbeitsschuhe 'l Paar  pro Jahr

Hausschuhe 1 Paar  pro Jahr
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Jacken Nach  tatsächlichem  Verschleiß

e) Zusätzliche  persönliche  Schutzausrüstung,  die für einzelne  Arbeiten  erforderlich  ist,
wird ungeachtet  der Vorschriften  über die Dienst-  und Arbeitsbekleidung  von der
Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig  im erforderlichen  Ausmaß  zur Verfügung  gestellt
und verbleibt  im Eigentum  der Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig.

Schlussbestimmunqen

§ 5 Anspruch

a)  Der Anspruch  auf Nebengebühren  entsteht  mit der tatsächlichen  Ausübung  und
Betrauung  einer  Tätigkeit  für  die  eine  Nebengebühr  vorgesehen  ist.
Der Anspruch  auf Nebengebühren  nach dieser  Verordnung  erlischt  mit Versetzung
auf  einen  anderen  Dienstposten  mit  dem  nächsten  Monatsersten  bzw.  bei
Beendigung  des Dienstverhältnisses  zur Marktgemeinde  Furth bei Göttweig.

b) Die Nebengebühren  werden  auch für die Dauer  eines  Erholungsurlaubes  oder
Sonderurlaubes,  sofern  der  Anspruch  des  Bediensteten  auf  Monatsbezug
weiterbesteht,  gewährt.

c)  Bei Dienstverhinderung  eines  Bediensteten  wegen  Unfall  oder  Krankheit  länger  als
einen  Monat ruhen die  monatlich  gleichbleibenden  Nebengebühren  ab  diesem
Zeitpunkt.  Die  Nebengebühren  ruhen  jedenfalls  ab  dem  Zeitpunkt,  ab  dem
Bediensteten  gemäß  § 26 Abs.  3 NÖ Gemeinde-Vertragsebdienstetengesetz  1976
nur noch  49 v.H. des Monatsbezuges  gebühren.

d)  Nebengebühren,  die aufgrund  der Nebengebührenordnung  gewährt  werden,  sind
entsprechend  der  Bestimmungen  des  §42  abs.4
NÖ Gemeindebeamtendienstordnung  zu erhöhen.

§ 6 Streitfälle

Über  alle sich aufgrund  dieser  Nebengebührenordnung  ergebenden  Streitfälle  entscheidet
nach  Rücksprache  mit der Personalvertretung  endgültig  der  Gemeinderat.

§ 7 Inkrafttreten

Die Nebengebührenordnung  mit Vorschrift  über die Dienst-  und Arbeitsbekleidung  tritt mit
1.Ju1i2023  in Kraft.  Gleichzeitig  tritt  die  Nebengebührenordnung  und
DienstbekleidungsvorschriftfürBedienstete397/2017-1  vom 12.12.2017außerKraft.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt somit  als angenommen.

22. Bericht  Bürgermeisterin

Sachverhalt:

*  Nächster  Sitzungstermin  Gemeindevorstand  19.06.2023

*  Nächster  Sitzungstermin  Gemeinderat  27.06.2023

Parteienverkehrszeiten:  Mo  ü8:00  -

Di  09:00  -

16:00  -

Do  08:00  -

Fr  ü8:00  -

12:00

12:00

19:00

12:00

12:00

Bankverbindung  Raiffeisenbank  Krems  Bankstelle  Furth
IBAN:  AT  48  3239  7ü00  0190  0083
BIC:  RLNWATWWKRE

ulD  NR.  ATU  16281501

DVR:  Ü062898

Seite  35 von  37



Marktgemeinde  Furth  bei Göttweig

Obere  Landstraße  65, 3511 Furth  bei Göttweig

Telefon: +43 2732/84622-O I Fax: +43 2732/84622-22 i E-Mail: gemeinde@furth.at Internet:  www.furth.gv.at

*  Vorstellung  Ergebnis  Dorfzentrumsprojekt  am 22.06.2023

*  WebOffice  Flex  wurde  in der  Gemeindevorstandssitzung  beschlossen  und

soll  zukünftig  den  öffentlichen  digitalen  Zugang  zur  Flächenwidmungs-  und

Bebauungsplan  ermöglichen

*  Nächste  Ausgabe  der  Gemeindezeitung  Ende  Juni  2023

23. Anfragen  und Berichte

Sachverhalt:

24. Projekt  Dorfzentrum  (nicht  öffentlich)

Sachverhalt:  Bürgermeisterin  Mag.  Berger  berichtet.  Die letztgültigen  Angebote  für

die GeneraIpIanerleistungen  und  ÖBA  für  die Volksschule  und  den  Freiraum  liegen

mit  dem  Ergebnis  der  Angebotsprüfung  und  Empfehlung  der  Architekt  Dipl.-lng.

Günther  Hintermeier  Vergaberecht  & Architektur  Consulting  vor.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in

nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den  Antrag  an den  Gemeinderat,

entsprechend  dem  Vergabevorschlag  den  Auftrag  Volksschule  Generalplanung  und

Volksschule  ÖBA  zu beauftragen,  jedoch  vorerst  nur  die Leistungen  bis zum

Vorentwurf  abzurufen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

Zusatzantrag  1: Die Bürgermeisterin  stellt  den  Zusatzantrag  zum  Hauptantrag  des

Gemeindevorstandes  an den  Gemeinderat,  entsprechend  dem  ergänzenden

Vergabevorschlag  vom  I 7.05.2023  zusätzlich  zum  Auftrag  Volksschule

Generalplanung  und  Volksschule  OBA  auch  den  Auftrag  Kirchenplatz

Generalplanung  und Kirchenplatz  ÖBA  zu vergeben,  jedoch  vorerst  ebenfalls  nur

die Leistungen  bis zum  Vorentwurf  abzuruFen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als angenommen.

Zusatzantrag  2: Die Bürgermeisterin  stellt  den  Zusatzantrag  zum  Hauptantrag  des

Gemeindevorstandes  an den  Gemeinderat  inklusive  Zusatzantrag  4 einen  Beitrag  in

Höhe  von 1 /3 höchstens  jedoch  € 15.000,-inkl.  Ust  für  die Vorplanung  des

Kirchenplatzes  südlich  der  Kirche  zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt  somit  als  angenommen.

25. BauIandmobilisierungsvertrag  (nicht  öffentlich)
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Sachverhalt:  Bürgermeisterin  Berger  berichtet  über  den aktuellen  Stand  der
Verhandlungen.

26. PersonaIangelegenheiten  (nicht  öffentlich)

Sachverhalt:  Ein Mitarbeiter  im Bauhof  der  Marktgemeinde  Furth bei Göttweig
wurde  mit O1. Februar  2023  befristet  für sechs  Monate  angestellt.  Aufgrund  der
bisherigen  positiven  Erfahrungen  soll nunmehr  der  Dienstvertrag  in ein unbefristetes
Dienstverhältnis  umgewandelt  werden.

Die Bedeckung  ist im 1. Voranschlag  2023  gegeben.

Folgende  Anträge  werden  zu diesem  Tagesordnungspunkt  gestellt  und in
nachfolgender  Reihenfolge  zur  Abstimmung  gebracht:

Hauptantrag:  Der  Gemeindevorstand  stellt  den Antrag  an den Gemeinderat,  den 1.
Nachtrag  zum Dienstvertrag  zu beschließen:
Abstimmungsergebnis:  einstimmig

Der  Antrag  gilt somit  als angenommen.
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